
Seite 124 Jahresbericht 2015

Dezernat 4 Jugend und Soziales

triegesetz werden diese Dienste 
erstmals gesetzlich geregelt.

Darüber hinaus sollen nach 
dem neuen PsychKHG zukünf-
tig in allen Kreisen so genann-
te „Informations-, Beratungs- und 
Beschwerdestellen“ (IBB) einge-
richtet werden. Diese sollen un-
abhängig von Eigeninteressen in-
formieren, beraten und auch Be-
schwerden von psychisch kran - 
ken Menschen und ihren Angehö-
rigen entgegennehmen. Das Be-
sondere an diesen IBB-Stellen ist, 
dass sie „trialogisch“ besetzt sein 
sollen. Das bedeutet, dass sie sich 
gleichberechtigt aus Betroffenen, 
Angehörigen und Profis zusam-
mensetzen. Die IBB-Stellen sind 
ein wichtiges Element zur Stär-
kung der Rechte Betroffener und 
deren Angehörigen. 

Im Alb-Donau-Kreis wird 
schon seit langem viel Wert 
auf die Beteiligung von Be-

troffenen und Angehörigen zur 
Weiterentwicklung von Unter-
stützungsangeboten gelegt. Im 
Rahmen des Gemeindepsychi-
atrischen Verbundes sind Be-

troffene, Angehörige und 
Ehrenamtliche 

selbstverständlich in alle Gre-
mien einbezogen und haben 
ein Mitspracherecht.

Auch für die Entwicklung 
und Umsetzung der neu ein-
zurichtenden IBB-Stelle sollen 
Betroffene, Angehörige und Eh-
renamtliche aus dem sozialpsy-

chiatrischen Bereich ihre 
Erfahrungen und Ideen 
einbringen, um diese 
Stelle im Alb-Donau-
Kreis sinnvoll aufzu-
bauen. Nach einem 
dazu veranstalteten 
Workshop mit den 
Beteiligten, im Ok - 
tober 2015, soll 
diese Stelle in 
2016 eingerich-
tet werden.

Soziale Leistungen und Hilfen

Jobcenter Alb-Donau

Nach wie vor unterstützen 
die 62 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter des Jobcen-
ters Alb-Donau, trotz anhalten-
der positiver Konjunktur, rund 
4.000 Personen, die in rund 
2.000 Bedarfsgemeinschaften 
leben. Wichtig ist die finanzi-

elle Grundsicherung. Daneben 
ist aber die Integration in Arbeit 
und Ausbildung von fundamen-
taler Bedeutung. Die Integra-
tionen bleiben aktuell aller-
dings etwas hinter den Erwar-
tungen aus dem Vorjahr zurück. 
Erwartet werden im Geschäfts-

Menschen mit Behinderung

jahr 2015 insgesamt 750 Ver-
mittlungen in sozialversiche-
rungspflichtige Erwerbstätigkeit.

Durch die aktuellen He-
rausforderungen durch Zuwan-
derung, Flucht und Asyl eröff-
net sich ein weiterer Schwer-
punkt für das Jobcenter. Nach 

https://beteiligungsportal.baden-wuerttemberg.de/ 
en/kommentieren/psychisch-kranken-hilfe-gesetz/
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der neuen Rechtslage erhalten 
Asylbewerber und Flüchtlinge 
einen frühzeitigen Arbeitsmarkt-
zugang. Mit dem Transfer aus 
dem Asylbewerberleistungsge-
setz hin zur Grundsicherung 
(SGB II) geht neben der Ali-
mentierung auch die Integrati-
on in den Arbeitsmarkt einher. 
So sind der Erwerb von Sprach-
kenntnissen, Anerkennung aus-
ländischer Bildungsabschlüsse, 
Teilqualifizierungen meist un-
erlässlich. Für die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter des Job-
centers bedeutet dies aber auch: 
Verbesserung ihrer interkulturel-
ler Kompetenzen.

Die im Vorjahr erfolgreich abge-
schlossene Umstellung auf die 
neue Software „ALLEGRO“ führte 
zu keinem technischen Still-
stand. Bereits im Geschäftsjahr 
2016 wird die heute gebräuch-

liche Papierakte durch die elek-
tronische Leistungsakte („eAkte“) 
abgelöst. In sechs bundesdeut-
schen Jobcentern läuft derzeit die 
Pilotphase. 

Schuldnerberatung

Im März 2005 wurde mit dem 
Evangelischen Diakoniever-

band eine Bürogemeinschaft 
zur Bündelung der Angebote in 
der Schuldnerberatung verein-
bart. Diese Bündelung der Bera-
tungsressourcen unter dem Dach 
des Ev. Diakonieverbandes Ulm 
im Grünen Hof hat sich sehr be-
währt. Die qualifizierte Schuld-
nerberatung für Menschen in fi-
nanziellen Schieflagen und in 
Geldnot ist im Landkreis weiter-
hin sehr nachgefragt. 

Laut Beschluss des Kreistags-
ausschusses für Bildung, Ge-
sundheit, Kultur und Soziales 
erhält der Ev. Diakonieverband 

für die dort vor Ort in Blaube-
uren und Laichingen geleistete 
ergänzende Schuldnerberatung 
einen ergänzenden Zuschuss 
in Höhe von jährlich 5.000 Eu-
ro. Derzeit wird im Jobcenter 
Alb-Donau in Ulm von einer 
Fachkraft eine jeweils dreistün-
dige Erstberatung an einem Wo-
chentag angeboten. 

Insgesamt steuert der Land-
kreis 75.000 Euro zur Schuld-
nerberatung bei.

Das Jobcenter Alb-Donau 
in der Wilhelmstraße in Ulm.
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Bundesversor-
gungsgesetz (BVG) Opferentschädigungsgesetz (OEG)

Opfer von Gewalttaten er-
halten dieselben Leis-

tungen, die das Bundesver-
sorgungsgesetz für Opfer des 
Krieges und ihre Hinterbliebe-
nen vorsieht. Hierzu gehören 
Renten für diejenigen, deren 
Erwerbsfähigkeit auf Dauer ge-
mindert oder sogar zerstört ist. 
Witwen und Waisen von Ge-
waltopfern erhalten ebenfalls 
Entschädigung. Dies ist insbe-
sondere vor dem Hintergrund 
wichtig, dass die wirtschaft-
lichen Einbußen der Opfer von 
Gewalttaten durch Renten aus 
der gesetzlichen Rentenversi-
cherung, durch Leistungen aus 
privaten Versicherungen oder 
durch die Sozialhilfe nicht im-
mer voll ausgeglichen werden 
und die zivilrechtlichen Scha-
densersatzansprüche gegen den 
Täter oft nur schwer durchzu-
setzen sind. 

Im Jahr 2014 stieg die Zahl 
der Neuanträge nach dem OEG 
auf 219. Bis Ende September 
2015 wurden insgesamt 159 
Neuanträge gestellt.

Auch 70 Jahre nach Kriegs-
ende sind die Leistungen 

nach dem Bundesversorgungs-
gesetz noch für viele Menschen 
von Bedeutung. Bei dem im-
mer älter werdenden Personen-
kreis tritt der Aspekt der Betreu-
ung zunehmend in den Vorder-
grund. So können zum Beispiel 
Pflegeleistungen oft nur noch 
durch professionelle Pflegekräf-
te wahrgenommen werden. Die 
Kosten werden durch die Ver-
sorgungsverwaltung auch un-
ter Anrechnung auf die Versor-
gungsbezüge übernommen. 
Derzeit leben noch 504 Renten-
empfänger im Alb-Donau-Kreis 
und im Stadtkreis Ulm sowie 
460 im Landkreis Göppingen. 
Die Bundesausgaben beliefen 
sich 2014 auf rund 5,8 Millio-
nen Euro.

Rentenempfänger 
2014 1.189
Alb-Donau-Kreis 
einschließlich  
Stadt Ulm

633

Landkreis Göppingen 556

Gesamtausgaben 
2014 in Mio Euro 5,813
Alb-Donau-Kreis 
einschließlich Stadt 
Ulm

3,248

Landkreis Göppingen 2,565

Erstanträge OEG 2014
Alb-Donau-Kreis ein- 
schließlich Stadt Ulm

137

Landkreis Göppingen 82

Antragseingang bis  
Ende September 2015

Alb-Donau-Kreis ein- 
schließlich Stadt Ulm

101

Landkreis Göppingen 58

Gesamt- 
ausgaben  
OEG 2014 450.430 Euro
Alb-Donau-
Kreis  
einschließlich  
Stadt Ulm

307.270 Euro

Landkreis 
Göppingen

143.160 Euro
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Orthopädische Versorgung

Im Rahmen der orthopä-
dischen Versorgung erstreckt 

sich der Zuständigkeitsbereich 
des Landratsamts Alb-Donau-
Kreis einschließlich der Stadt 
Ulm auch auf die Landkreise 
Biberach, Göppingen, Heiden-
heim, Ravensburg, Sigmaringen, 
Ostalbkreis und Bodenseekreis.

Art, Umfang und besondere 
Voraussetzungen der Versorgung 
mit Hilfsmitteln werden in der 
Orthopädieverordnung geregelt. 
Die schnelle Weiterentwicklung 
der Technik führt in immer kür-

zeren Zyklen zu technischen In-
novationen und somit zu neuen 
Hilfsmitteln. Daher beauftragt 
das Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales klinische Prüf-
stellen an Universitätskliniken 
mit der Prüfung orthopädischer 
Hilfsmittel. Die Ergebnisse der 
Prüfstellen werden der Ortho-
pädischen Versorgungsstelle zur 
Verfügung gestellt. Durch die-
ses Verfahren ist eine qualita-
tiv hochwertige Versorgung der 
Kriegsopfer mit Hilfsmitteln dau-
erhaft gewährleistet.

Landesblindenhilfe

Zum Jahresbeginn 2014 er-
hielten 123 Personen Leis-

tungen der Landesblindenhil-
fe nach dem Blindenhilfegesetz 
Baden-Württemberg. Im Jahr 
2014 wurden 17 Neuanträge 
und 1 Antrag auf aufstockende 
Blindenhilfe (gemäß § 72 SGB 
XII) gestellt. In elf Fällen konn-
te dem Neuantrag entsprochen 
werden. Von Januar bis Septem-
ber 2015 wurden 14 Neuanträ-
ge gestellt. Die Ausgaben belie-
fen sich in 2014 auf insgesamt 
439.000 Euro.

Soziale Leistungen und Hilfen
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